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2 6 7 . Verordnung: Kundmachung der Regelung Nr. 44 gemäß dem Übereinkommen über die Annahme
einheitlicher Bedingungen für die Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und
Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung der
Genehmigung

2 6 8 . Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Abkommens über Soziale Sicherheit und der
Zusatzvereinbarung zur Durchführung des Europäischen Abkommens über Soziale
Sicherheit

2 6 9 . Kundmachung: Teilweise Aussetzung des Abkommens zwischen der Österreichischen Bundesregie-
rung und der Türkischen Regierung über die Aufhebung des Sichtvermerkszwanges
durch die Türkei

2 7 0 . Kundmachung: Teilweise Aussetzung der Anwendung des Abkommens zwischen der Bundesregie-
rung der Republik Österreich und der Regierung der Sozialistischen Republik
Rumänien über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht

2 7 1 . Kundmachung: Teilweise Aussetzung der Anwendung des Abkommens zwischen der Bundesregie-
rung der Republik Österreich und der Regierung der Sozialistischen Republik
Rumänien über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht durch Rumänien

2 7 2 . Vereinbarung zwischen der für das ADR zuständigen Behörde des Königreiches Schweden und dem
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der Republik Österreich gem.
ADR Rn. 2010 betreffend die Beförderung von n-Docosyl-(t-Butylperoxy)-oxalat
auf der Straße

267. Verordnung des Bundeskanzlers vom
15. Mai 1990 über die Kundmachung der
Regelung Nr. 44 gemäß dem Übereinkommen
über die Annahme einheitlicher Bedingungen
für die Genehmigung der Ausrüstungsgegen-
stände und Teile von Kraftfahrzeugen und über
die gegenseitige Anerkennung der Genehmi-

gung

Auf Grund des § 2 Abs. 4 des Bundesgesetzes
über das Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200,
wird verordnet:

Die Kundmachung der Regelung Nr. 44 (Kinder-
rückhalteeinrichtung) gemäß dem Übereinkommen
über die Annahme einheitlicher Bedingungen für die
Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und

Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegensei-
tige Anerkennung der Genehmigung (BGBl.
Nr. 177/1971), hat dadurch zu erfolgen, daß diese
Regelung zur Einsicht während der Amtsstunden im
Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr, Sektion I, Abteilung 8, Zimmer 2 FO2,
Radetzkystraße 2, 1030 Wien und bei allen Ämtern
der Landesregierungen aufliegt. *)

*) Da die österreichische Mitteilung betreffend die
Anwendung der Regelung Nr. 44 vom 29. Mai 1987 beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen eingelangt ist, ist
diese Regelung gemäß Art. 1 Abs. 8 des genannten
Übereinkommens mit 28. Juli 1987 für Österreich in Kraft
getreten.

Vranitzky

268.

Kundmachung des Bundeskanzlers vom 15. Mai 1990 betreffend den Geltungsbereich des
Europäischen Abkommens über Soziale Sicherheit und der Zusatzvereinbarung zur

Durchführung des Europäischen Abkommens über Soziale Sicherheit

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarates hat Italien am 11. Jänner 1990 seine
Ratifikationsurkunde zum Europäischen Abkommen über Soziale Sicherheit und zur Zusatzvereinbarung
zur Durchführung des Europäischen Abkommens über Soziale Sicherheit (BGBl. Nr. 428/1977, zuletzt
geändert durch BGBl. Nr. 160/1988) hinterlegt.
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Anläßlich der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde hat Italien nachstehende Änderungen der
Anhänge notifiziert:

(Übersetzung)

ANHÄNGE ZUM ABKOM-
MEN

ANHANG III

Österreich — Italien

Der geltende Wortlaut wird
duch folgenden ersetzt: Abkom-
men über Soziale Sicherheit vom
21. Jänner 1981.

Italien — Schweiz

Der geltende Wortlaut wird
wie folgt ergänzt:

Abkommen vom 12. Dezember
1978 über den finanziellen Aus-
gleich auf dem Gebiete der
Arbeitslosenversicherung der
Grenzgänger.

Zweite Zusatzvereinbarung
vom 2. April 1980 zum Abkom-
men vom 14. Dezember 1962.

Der folgende Wortlaut wird
eingefügt:

Italien — Liechtenstein

Abkommen über Soziale Si-
cherheit vom 11. November 1976.

Italien — Norwegen

Abkommen über Soziale Si-
cherheit vom 12. Juni 1959.

Italien — Spanien

Abkommen über Soziale Si-
cherheit vom 30. Oktober 1979.

Italien — Schweden

Abkommen über Soziale Si-
cherheit vom 25. September 1979.

ANHANG V

Im Teil I wird der folgende
Wortlaut eingefügt:.

Österreich — Italien

Abkommen über Soziale Si-
cherheit vom 21. Jänner 1981.
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Italien — Spanien

Abkommen über Soziale Si-
cherheit vom 30. Oktober 1979.

Italien — Schweden

Abkommen über Soziale Si-
cherheit vom 25. September 1979.

ANHANG VI

Italien

Der folgende Wortlaut wird
eingefügt:

Artikel 11 Absatz 3 Buch-
stabe a:

Pension für Zivilbehinderte,
Blinde und Taubstumme.

Artikel 11 Absatz 3 Buch-
stabe b:

Sozialpension.

ANHÄNGE ZUR ZUSATZ-
VEREINBARUNG

ANHANG 2

Italien

Der geltende Wortlaut wird
durch folgenden ersetzt:

1. Krankheit, Mutterschaft, Tu-
berkulose, Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten
A. Sachleistungen

1. a) Krankheit,
b) Mutterschaft,
c) Tuberkulose,
d) Arbeitsunfälle und Be-

rufskrankheiten,

e) Körperersatzstücke und
größere Hilfsmittel im
allgemeinen:
Lokale Verwaltungs-
stelle des Gesundheits-
wesens, bei der die be-
treffende Person versi-
chert ist.

2. Körperersatzstücke und
größere Hilfsmittel bei Ar-
beitsunfällen :
Staatliche Unfallversiche-
rungsanstalt (INAIL), Pro-
vinzialstellen.
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B. Geldleistungen
a) Krankheit, Tuberkulose,

Mutterschaft:
Staatliche Anstalt für so-
ziale Vorsorge (INPS),
Außenstellen;

b) Renten bei Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten:

Staatliche Unfallversiche-
rungsanstalt (INAIL), Pro-
vinzialstellen.

2. Invalidität, Alter, Tod
A. Arbeitnehmer

a) Im allgemeinen (ein-
schließlich bestimmter
Gruppen von selbständigen
Erwerbstätigen):
Staatliche Anstalt für so-
ziale Vorsorge (INPS),
Außenstellen;

b) bei Bühnenarbeitnehmern:

Staatliche Vorsorge und
Fürsorgeeinrichtung für
Bühnenarbeitnehmer (EN-
PALS),Rom;

c) bei leitenden Angestellten
der gewerblichen Unter-
nehmen:
Staatliche Vorsorgeanstalt
für leitende Angestellte der
gewerblichen Unterneh-
men (INPDAI), Rom;

d) bei Journalisten:
Staatliche Vorsorgeanstalt
für italienische Journalisten
„G. Amendola", Rom.

B. Selbständig Erwerbstätige

Die in Betracht kommenden
Versicherungseinrichtungen.

3. Sterbegeld

Staatliche Anstalt für soziale

Vorsorge (INPS), Außenstellen;

Staatliche Unfallversicherungs-
anstalt (INAIL), Provinzialstellen.
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4. Arbeitslosigkeit
a) Im allgemeinen:

Staatliche Anstalt für soziale
Vorsorge (INPS), Außen-
stellen;

b) bei Journalisten:
Staatliche Vorsorgeanstalt
für italienische Journalisten
„G. Amendola", Rom.

5. Familienbeihilfen
a) Wie in Ziffer 4.

b) Wie in Ziffer 4.

ANHANG 3

Italien

Der geltende Wortlaut wird
durch folgenden ersetzt:

1. Krankheit, Mutterschaft, Tu-
berkulose
A. Sachleistungen

a) Die für das Gebiet zustän-
dige lokale Verwaltungs-
stelle für Gesundheitswe-
sen;

b) Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten : die Außen-
stellen der INAIL: für
Körperersatzstücke und
größere Hilfsmittel.

B. Geldleistungen
a) Staatliche Anstalt für Sozi-

alvorsorge, Außenstellen:
für Krankheit, Mutter-
schaft und Tuberkulose;

b) Staatliche Unfallversiche-
rungsanstalt, Provinzial-
stellen: für Renten oder
Pensionen bei Arbeitsun-
fällen und Berufskrankhei-
ten.

2. Invalidität, Alter, Tod

Siehe Ziffer 2 in Anhang 2.

3. Sterbegeld

Siehe Ziffer 3 in Anhang 2.

4. Arbeitslosigkeit

Siehe Ziffer 4 in Anhang 2.

196



2388 118. Stück — Ausgegeben am 29. Mai 1990 — Nr. 268

5. Familienleistungen

Siehe Ziffer 5 in Anhang 2.

ANHANG 4

Italien

Der geltende Wortlaut der
Ziffer 1 wird durch folgenden
ersetzt:

1. Krankheit, Tuberkulose,
Mutterschaft, Arbeitsunfälle
A. Sachleistungen

Gesundheitsministerium,
Rom.

B. Geldleistungen
a) Krankheit, Mutterschaft,

Tuberkulose
Staatliche Anstalt für Sozi-
alvorsorge (INPS), Gene-
raldirektion, Rom;

b) Körperersatzstücke und
größere Hilfsmittel sowie
Geldleistungen bei Arbeits-
unfällen und Berufskrank-
heiten
Staatliche Unfallversiche-
rungsanstalt (INAIL), Ge-
neraldirektion, Rom.

ANHANG 5

Österreich — Italien

Der geltende Wortlaut wird
durch folgenden ersetzt:

Vereinbarung vom 21. Jänner
1981 zur Durchführung des Ab-
kommens über soziale Sicherheit
vom 21. Jänner 1981.

Italien — Schweiz

Der geltende Wortlaut wird
hinsichtlich der zweitgenannten
Vereinbarung geändert und wie
folgt ergänzt:

Verwaltungsvereinbarung vom
25. Februar 1974 über die Durch-
führung der Zusatzvereinbarung
vom 4. Juli 1969.

Verwaltungsvereinbarung vom
30. Jänner 1982 über die Durch-
führung der Zweiten Zusatzver-
einbarung über Soziale Sicherheit
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vom 2. April 1980 sowie die
Revision der Verwaltungsverein-
barung vom 18. Dezember 1963.

Der folgende Wortlaut wird
eingefügt:

Italien — Liechtenstein

Verwaltungsvereinbarung vom
11. Jänner 1980 zur Durchfüh-
rung des Abkommens über So-
ziale Sicherheit vom 11. Novem-
ber 1976.

Italien — Spanien

Verwaltungsvereinbarung vom
30. Oktober 1979 zur Durchfüh-
rung des Abkommens über So-
ziale Sicherheit vom 30. Oktober
1979.

Italien - Schweden

Verwaltungsvereinbarung vom
25. Oktober 1982 zur Durchfüh-
rung des Abkommens über So-
ziale Sicherheit vom 25. Septem-
ber 1979.

ANHANG 6

Der folgende Wortlaut wird
eingefügt:

Italien

Banca Nazionale del Lavoro
(Staatliche Bank der Arbeit),
Rom.

ANHANG 7

Italien

Der geltende Wortlaut der Zif-
fern 2, 4 und 7 wird durch
folgenden ersetzt:

2. Bei Anwendung des Arti-
kels 12 Absatz 1, des Arti-
kels 14 Absätze 2 und 3, des
Artikels 22 Absatz 1 und des
Artikels 34 Absatz 1:

die für das Gebiet zustän-
dige lokale Verwaltungs-
stelle des Gesundheitswe-
sens.

4. Bei Anwendung des Arti-
kels 63 Absatz 1:

die für das Gebiet zustän-
dige lokale Verwaltungs-
stelle des Gesundheitswe-
sens.
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7. Bei Anwendung des Arti-
kels 87 Absatz 2:

Krankheit, Mutterschaft,
Tuberkulose
Gesundheitsministerium,
Rom;
Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten
Staatliche Unfallversiche-
rungsanstalt (INAIL), Rom.

Vranitzky

2 6 9 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom 8. Mai 1990 betreffend die teilweise Aussetzung des
Abkommens zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Türkischen Regierung über

die Aufhebung des Sichtvermerkszwanges durch die Türkei

Gemäß § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200, wird
kundgemacht:

(Übersetzung)

TÜRKISCHE BOTSCHAFT
WIEN

Zl. 2268/109-18

Die Botschaft der Republik Türkei entbietet dem
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
ihre Empfehlungen und beehrt sich mit Bezug auf
die Note des letzteren vom 16. Jänner 1990,
Zl. 212.24.01/8-IV.2/90, das Ministerium von
folgendem in Kenntnis zu setzen:

In Anbetracht des Beschlusses der Bundesregie-
rung der Republik Österreich, die Anwendung des
bilateralen Abkommens über die Abschaffung der
Sichtvermerke *) zwischen Österreich und der
Türkei, die seit 17. Mai 1954 in Kraft gestanden ist,
für drei Monate auszusetzen, hat die Regierung der
Türkei auf Grundlage der Gegenseitigkeit beschlos-
sen, das Sichtvermerkserfordernis für österreichi-
sche Staatsbürger für einen Zeitraum von drei
Monaten mit Wirkung vom 18. Jänner 1990
einzuführen.

Österreichische Staatsbürger, die Diplomaten-
und Dienstpässe besitzen, werden weiterhin von
Sichtvermerken befreit sein.

Die Botschaft der Republik Türkei benutzt diese
Gelegenheit, dem Bundesministerium für auswär-
tige Angelegenheiten die Versicherungen ihrer
Hochachtung zu erneuern.

Wien, 17. Jänner 1990

L. S.

An das Bundesministerium
für auswärtige Angelegenheiten
Wien

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 194/1955
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(Übersetzung)

TÜRKISCHE BOTSCHAFT
WIEN

Zl. 190/590-78

Die Botschaft der Republik Türkei entbietet dem
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
ihre Empfehlungen und beehrt sich mit Bezug auf
ihre Verbalnote vom 17. Jänner 1990,
Zl. 2268-109/18, und die Verbalnote des letzteren
vom 13. Februar 1990, Zl. 212.24.01/123-IV.2/90,
das geschätzte Ministerium von folgendem in
Kenntnis zu setzen:

In Erwiderung der Sichtvermerksbefreiung, die
die Bundesregierung der Republik Österreich für
die in der Verbalnote des Bundesministeriums vom
13. Februar 1990 bezeichnete Kategorie türkischer
Staatsbürger eingeführt hat, hat die Regierung der
Republik Türkei ihrerseits beschlossen, Fahrern von
TIR-Lastkraftwagen und ihren Beifahrern österrei-
chischer Staatsbürgerschaft, die im Transit durch
die Türkei fahren, Sichtvermerksbefreiung zu
gewähren. Diese Befreiung wird mit 15. April 1990
in Kraft treten und auf solche Personen anwendbar
sein, die TIR-Lastkraftwagen im Transit durch die
Türkei mit einem gültigen Carnet de Passage
lenken, unabhängig davon, ob der Lastkraftwagen
Güter befördert oder nicht.

Die Botschaft der Republik Türkei benutzt diese
Gelegenheit, dem Bundesministerium für auswär-
tige Angelegenheiten die Versicherungen ihrer
Hochachtung zu erneuern.

Wien, 4. April 1990

L. S.

An das Bundesministerium
für auswärtige Angelegenheiten
Wien

(Übersetzung)

TÜRKISCHE BOTSCHAFT
WIEN

Zl. 190/615-81

Die Botschaft der Republik Türkei entbietet dem
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
ihre Empfehlungen und beehrt sich, letzteres mit
Bezug auf seine Verbalnoten vom 17. Jänner 1990,
Zl. 2268-109/18, und vom 4. April 1990, Zl. 109/
590-78, vom folgenden in Kenntnis zu setzen:

In Anbetracht des von der Bundesregierung der
Republik Österreich gefaßten Beschlusses, das
Sichtvermerkserfordernis für türkische Staatsbür-
ger, das ursprünglich für einen Zeitraum von drei
Monaten ab dem 17. Jänner 1990 eingeführt

wurde, auf unbestimmte Zeit zu erstrecken, hat die
Regierung der Republik Türkei beschlossen, das
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Sichtvermerkserfordernis für österreichische Staats-
bürger, das für einen Zeitraum von drei Monaten
mit Wirkung ab 18. Jänner 1990 eingeführt worden
war, für unbestimmte Zeit zu verlängern.

Die Sichtvermerksbefreiungen für Inhaber von
Diplomaten- und Dienstpässen, die in der Verbal-
note der Botschaft vom 17. Jänner 1990 erklärt
wurden, sowie für Lenker von TIR-Lastkraftwagen
und deren Mitarbeiter, wie in der Verbalnote der
Botschaft vom 4. April 1990 ausgeführt, bleiben
weiter in Geltung.

Die Botschaft der Republik Türkei benützt diese
Gelegenheit, dem Bundesministerium für auswär-
tige Angelegenheiten die Versicherungen ihrer
Hochachtung zu erneuern.

Wien, am 10. April 1990

L. S.

An das Bundesministerium
für auswärtige Angelegenheiten

Wien

Riegler

270. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
15. Mai 1990 betreffend die teilweise Ausset-
zung der Anwendung des Abkommens zwi-
schen der Bundesregierung der Republik
Österreich und der Regierung der Sozialisti-
schen Republik Rumänien über die Aufhebung

der Sichtvermerkspflicht

Gemäß § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das
Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200, wird
kundgemacht:

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT
BUKAREST

Zl. 50.01/13-A/90

Verbalnote

Die Österreichische Botschaft entbietet dem
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten Ru-
mäniens ihre Empfehlungen und beehrt sich,
folgendes mitzuteilen:

In Anbetracht des in letzter Zeit rapide
angestiegenen Flüchtlingsanstroms aus Rumänien
(150 bis 200 Asylwerber pro Tag) sieht sich die
Österreichische Bundesregierung genötigt, das
Sichtvermerksabkommen vom 17. Dezember 1968
(BGBl. Nr. 39/1969) hinsichtlich der sichtvermerks-
freien Einreise der Inhaber rumänischer gewöhnli-

cher Reisepässe sowie in Sammelpässe eingetrage-
ner Personen gemäß seinem Artikel 9 mit Wirkung
vom 15. März 1990, 0.00 Uhr, vorübergehend
auszusetzen.

Die Sichtvermerkspflicht betrifft rumänische
Staatsbürger, die Inhaber gültiger gewöhnlicher
Reisepässe (Artikel 4 Absatz 1, und Artikel 5, soweit
sich dieser auf Inhaber gewöhnlicher Reisepässe
bezieht) sind oder die als Angehörige einer
Reisegruppe mit einem gültigen Sammelreisepaß
(Artikel 4, Absatz 2) reisen. Gemäß Artikel 6 des
obzitierten Abkommens werden die Visa konsular-
gebührenfrei erteilt.

Die Österreichische Botschaft benützt diese
Gelegenheit, dem Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten Rumäniens die Versicherung ihrer
ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.

Bukarest, am 14. März 1990

L. S.

An das
Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten Rumäniens

Bukarest

Vranitzky
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271 .

Kundmachung des Bundeskanzlers vom 15. Mai 1990 betreffend die teilweise Aussetzung der
Anwendung des Abkommens zwischen der Bundesregierung der Republik Österreich und der
Regierung der Sozialistischen Republik Rumänien über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht

durch Rumänien

(Übersetzung)

BOTSCHAFT VON RUMÄNIEN
WIEN
Zl. 1154

Die Botschaft von Rumänien in Wien entbietet
dem Bundesministerium für auswärtige Angelegen-
heiten von Österreich ihre Empfehlungen und
beehrt sich mit Bezug auf die Verbalnote
Zl. 176.24.01/7-IV/90 vom 14. März 1990 betref-
fend die vorübergehende, mit dem 15. März 1990
beginnende Aussetzung des Abkommens über die
Aufhebung der Sichtvermerke zwischen Rumänien
und Österreich vom 17. Dezember 1968 folgendes
mitzuteilen:

Die rumänische Seite bekundet Verständnis
hinsichtlich der von der österreichischen Seite
vorgebrachten Motive und möchte der Hoffnung
Ausdruck geben, daß diese vorübergehende Maß-
nahme von den österreichischen Behörden über-
dacht wird, um zur integralen Anwendung der
Bestimmungen des Abkommens zum Nutzen der
Entwicklung der bilateralen Beziehungen, des
Austausches zwischen den beiden Ländern, einer
besseren Kenntnis und Annäherung zwischen den
rumänischen und den österreichischen Staatsbür-
gern zurückzukehren.

Die rumänische Seite ersucht das Ministerium für
auswärtige Angelegenheiten, ihm alle nötigen
Einzelheiten betreffend die Formalitäten und die
Fristen für die Ausstellung der Sichtvermerke
mitzuteilen.

Unter diesen Umständen sieht sich die rumäni-
sche Seite gezwungen, vom gleichen Datum an die
Gegenseitigkeit anzuwenden und dieselben Maß-
nahmen zu ergreifen, indem sie Sichtvermerke für
österreichische Staatsbürger einführt, die Inhaber
gewöhnlicher Reisepässe sind, sowie für in Sammel-
reisepässe eingetragene Personen. Alle diese Maß-
nahmen werden gewiß sogleich aufgehoben, sobald
die österreichische Seite zur uneingeschränkten
Anwendung des Abkommens zurückkehrt.

Die rumänischen Sichtvermerke werden gratis
sowohl durch die diplomatischen Missionen wie
durch die Konsularämter Rumäniens im Ausland
wie auch an den Übertrittsstellen an der Staats-
grenze Rumäniens ausgestellt.

In Anbetracht des Interesses auf beiden Seiten für
Reisen und gegenseitige Besuche, sowie der großen
Anzahl von Personen, die der Verpflichtung zur
Erlangung von Sichtvermerken unterworfen sein
werden, hat die rumänische Seite nach der
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Einführung dieser Maßnahmen beschlossen, alle
Schritte zu ergreifen, um auftauchende Schwierig-
keiten zu vermeiden und die normale Abwicklung
von Reisen sicherzustellen. Gleichzeitig bringt die
rumänische Seite die Hoffnung zum Ausdruck, daß
die österreichische Seite in gleicher Weise vorgehen
wird und beide Seiten die Verantwortlichkeiten
wahrnehmen werden, die ihnen aus den Abkommen
über die bilaterale und die internationale Zusam-
menarbeit erwachsen.

Die Botschaft von Rumänien in Wien benutzt
diese Gelegenheit, dem Bundesministerium für
auswärtige Angelegenheiten Österreichs die Versi-
cherung ihrer vorzüglichen Hochachtung zu
erneuern.

Wien, am 17. März 1990

L. S.

An das Bundesministerium
für auswärtige Angelegenheiten
Österre ichs

Vranitzky

272.
(Übersetzung)

V E R E I N B A R U N G

zwischen der für das ADR zuständigen
Behörde des Königreiches Schweden und dem
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr der Republik Österreich gem. ADR
Rn. 2010 betreffend die Beförderung von
n-Docosyl-(t-Butylperoxy)-oxalat auf der

Straße

In Abweichung von den Bestimmungen der Rn.
2550 und 2552 des ADR darf n-Docosyl-(t-Butyl-
peroxy)-oxalat, techn. rein, ca. 95%ig, der Kl. 5.2,
Gruppe E, im internationalen Straßenverkehr unter
folgenden Bedingungen befördert werden:

1. Das Peroxid muß in Kombinationsverpackun-
gen der Type 6HB1, 6HG1, 6HG2 oder 6HH
befördert werden. Die Verpackungen müssen
den Bestimmungen für die Gruppe II An-
hang A.5 ADR entsprechen. Ein Versandstück
darf nicht mehr als 50 kg des Stoffes enthalten.

2. Die Vorschriften der Rn. 2562 des ADR
bezüglich der Zusammenpackung sind ent-
sprechend anzuwenden.

3. Jedes Versandstück ist mit zwei Zetteln nach
Muster 5 zu versehen.

4. Der Stoff ist so zu versenden, daß eine
Umgebungstemperatur von +10°C nicht
überschritten wird.

5. Die Vorschriften der Rn. 10 321 des ADR sind
anzuwenden, wenn die Menge 2 000 kg
überschreitet.
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6. In einer Beförderungseinheit dürfen nicht
mehr als 5000 kg des Stoffes befördert
werden.

7. Der Absender hat im Beförderungspapier den
zusätzlichen Vermerk anzubringen: „Beförde-
rung nach Rn. 2010 des ADR."

Diese Vereinbarung gilt für Beförderungen
zwischen Schweden und Österreich.

Karlstad, am 2. 4. 1990

Die für das ADR zuständige Behörde in Schweden:
Björn Sandborgh

Wien, am 17. 4. 1990

Für den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr der Republik Österreich:

Dr. Kafka

Vranitzky
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